
327 der Beilagn zu den stenographischen Protokollen des 

B.J.nd.~~.rates 

B e r ich. t 

des Ausschusses fUr wirtschaftliche Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 22.0ktober 1969, 

über ein Bundesverfass".jng~;gesetz, betreffend die Mi twirkung de~ 

Hauptaussch'Jsses des Nationalrates bei Angelegenheiten der in der 

Anlage zum ÖlG-Gesetz, BGBl NI' 23/1967, angeführten Gesell­

schaften und die Prüfungs befugnis des Rechnungshofes 

Mit dem vorliegenden GesetzesbeschluJ des Nationalrates 

soll die Mitwirkung des Hauptausschusses des Nationalrates und 

die Prüfungsbefugnisdes Rechnungshofes bei Angelegenheiten der . . 

in der Anlage zum ÖlG-Gesetz angeführten Gesellschaften. ver­

fassungsgesetzlich normiert werden. Demnach werden in Hinkunft 

die Veräußerung von Konzernunternehmen bezw. die VeräuBerung 

oder Verpfändung von Anteilsrt;chten der in der Anlage zum 

ÖlG-Gesetz angeführten Gesellschaften sowie gewisse Maßnahmen 

der Kapitalbeschaffung grundsätzlich der Zustimmung des Haupt­

ausschusses des Nationalrates bedürfen. 

Der A'J.sschuß für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 

die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 9.Dezember 

1969 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen,. dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der AJ.sschu13 

für wirtschaftliche Angelegenheiten den Antrag, der Bundes­

rat wolle beschließen: 

Gegen den GesetzesbeschluB des Nationalrates vom 

22.0ktober 1969 über ein Bundesverfassungsgesetz, betreffend 

die Mitwirkung des Hauptausschusses des Nationalrates bei 

Ange legen...~ei t.en der in der Anlage zum ÖlG-G.esetz, BGBl. NI'. 

23/1967, angeführten Gesellschaften und die Prüfungsbefugnis 

des Rechnungshofes, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 9. Dezember 1969 

Dr. H e ger 
Berichterstatter 

'. 

Dr. I r 0 
Obmann 
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